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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Polizei

Der Nationalrat überwies gegen den Antrag des Bundesrates eine Motion Segmüller
(cvp, LU) (08.3208), welche die Landesregierung auffordert, zusammen mit den
Kantonen für einen Ausbau des Bestandes der Polizeikräfte zu sorgen. Dasselbe und
zusätzlich auch noch eine Aufstockung des Grenzwachtkorps speziell für die
Verbrechensbekämpfung in den Grenzregionen verlangte auch eine vom Nationalrat
überwiesene, von der kleinen Kammer aber abgelehnte Motion Robbiani (cvp, TI)
(08.3268). Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine Motion
Fehr (svp, ZH) (08.3510) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps um 200-300
Personen. Die kleine Kammer strich allerdings die Nennung einer konkreten Zahl. 1

MOTION
DATUM: 09.12.2009
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Nach dem Willen des Nationalrats soll die Schweiz auch in Zukunft über keine
Verfassungsgerichtsbarkeit verfügen. Nachdem er bereits entsprechende Vorschläge
des Bundesrates aus der Verfassungsreform gekippt hatte, lehnte er nun auch noch
eine parlamentarische Initiative Zwygart (evp, BE) ab. Ebenfalls abgelehnt hat der
Nationalrat die Einführung eines von Parlament und Regierung unabhängigen
Rechnungshofs, wie dies der Sozialdemokrat Berberat (NE) mit einer parlamentarischen
Initiative gefordert hatte (99.460). Nach Ansicht der Ratsmehrheit wird die
Finanzaufsicht durch die Eidg. Finanzkontrolle und die Finanzdelegationen des
Parlaments, deren Stellung im Vorjahr verstärkt worden war (siehe auch hier),
ausreichend wahrgenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Personal

Die Motionen von Ständerat Studer (sp, NE) und von Nationalrat Berberat (sp, NE)
(05.3152) wurden auch von der jeweiligen anderen Kammer diskussionslos
gutgeheissen. Sie verlangen eine Erhöhung der Zahl der französisch- und
italienischsprachigen Personen in den Führungspositionen der Bundesverwaltung.
(Siehe auch die Diskussion im Nationalrat im Zusammenhang mit einer Interpellation
Simoneschi (cvp, TI) (05.3277). 3

MOTION
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Jurafrage

Die paritätisch aus Vertretern des Kantons Jura und des Berner Juras
zusammengesetzte Kommission Assemblée interjurassienne (AIJ) bekräftigte ihre
Bereitschaft, eine Studie über einen gemeinsamen Kanton der drei bernischen und der
drei jurassischen Bezirke auszuarbeiten. Die bernische Regierung war zur Erteilung
dieses Auftrags aber nur bereit, wenn dies die einzige Studie sein wird und nicht, wie
von der im Kanton Jura vom Volk angenommenen Initiative für eine Vereinigung des
bernischen Juras mit dem Kanton Jura verlangt, auch noch die jurassische Regierung
einen entsprechenden Bericht ausarbeitet. Auch der Bundesrat hielt die AIJ für die
geeignete Stelle für die Verfassung dieser Studie und lehnte eine Anregung von
Nationalrat Berberat (sp, NE) ab, eine spezielle Expertengruppe dafür einzusetzen (AB
NR, 2005, Beilagen II, S. 346 f.). Grundsätzlich teilte auch die jurassische Regierung,
welche die erwähnte Volksinitiative vergeblich bekämpft hatte, diese Meinung. Sie
beantragte dem Parlament einen Gesetzesentwurf, der die AIJ mit der Ausarbeitung
der Studie beauftragt. Die Autoren der Volksinitiative, das Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ), erklärten sich mit dieser Vorgehensweise zur Umsetzung ihres
Begehrens einverstanden. Damit war auch für die bernische Regierung der Weg für eine
Auftragserteilung an die AIJ frei. Unter Beteiligung des Vorstehers des EJPD, Bundesrat
Blocher, unterzeichneten die beiden Kantonsregierungen ein Mandat, das von der AIJ

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2005
HANS HIRTER
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nicht nur die erwähnte Studie, sondern auch einen Bericht darüber fordert, wie sich
das neue Statut des Berner Juras und die gemeinsamen interjurassischen Institutionen
auf das Zusammenleben und die Entwicklung der beiden Regionen auswirken. 4

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

La gauche a remporté un succès historique en obtenant la majorité au Conseil d’État.
Après que trois membres du gouvernement ont annoncé leur démission (le libéral
Pierre Hirschy, le radical Thierry Béguin et la socialiste Monika Dusong), 27 personnes,
dont quatre parlementaires fédéraux, ont déposé leur candidature pour les cinq sièges.
Au premier tour, avec une participation de 44,5%, aucun des candidats n’a remporté la
majorité absolue. Jean Studer, conseiller aux États socialiste, a obtenu le meilleur score
avec 38,9% des voix, suivi par la conseillère d’État sortante, la libérale Sylvie
Perrinjaquet, avec 36,7%. Seules 51 voix séparaient la ministre des finances de
l’agriculteur écologiste et conseiller national Fernand Cuche. Bernard Soguel (ps), le
directeur du Département de l’économie, s’est placé quatrième, suivi par son colistier,
le conseiller national Didier Berberat, et par le radical Roland Debély, membre du Grand
Conseil. Le conseiller national Yves Perrin, qui a obtenu le meilleur résultat au sein de
l’UDC, s’est vu reléguer dans un groupe de poursuivants, devancé par deux socialistes,
deux libéraux et un radical. Pour éviter un second tour, les partis se sont entendus pour
partager les sièges selon la représentation au Grand Conseil, ce qui revenait à former
un gouvernement avec une majorité gauche, et formé par 2 PS, 1 PE, 1 PL et 1 PRD, le
socialiste Didier Berberat ayant retiré sa candidature. 5

WAHLEN
DATUM: 10.04.2005
MAGDALENA BERNATH

Eidgenössische Wahlen

Gleich vier der acht Sitze, die dem Kanton Tessin zustehen, wurden für die Wahlen 2011
frei: Chiara Simoneschi-Cortesi und Meinrado Robbiani von der CVP sowie Fabio
Pedrina von der SP gaben ihren Rücktritt. Fabio Abate (fdp) strebte einen Sitz im
Ständerat an. Neben den vier Bisherigen traten 64 weitere Kandidierende auf 11 Listen
an. Während die Zahl der Listen damit gleich blieb wie bei den Wahlen 2007, war die
Kandidierendenzahl leicht rückgängig (2007: 79). Dasselbe galt für den Anteil an
Kandidatinnen (2011: 26,5%; 2007: 27,8%). Neben der FDP, der CVP, der SP, der Lega,
der GP, der SVP und der PdA traten vier kleinere Gruppierungen zu den Wahlen an. Eine
Listenverbindung gingen die SP mit der PdA, anders als 2007 ohne die Grünen, und die
SVP mit der Lega ein. 

Das Tandem zwischen der Lega, die bereits bei den Kantonswahlen stark zulegen
konnte, und der SVP brachte den erhofften Erfolg: beide Parteien konnten einen Sitz
gewinnen und zeichneten für einen Rechtsrutsch im Tessin verantwortlich. Die SVP
(9,7%, +1 Prozentpunkt) hatte damit zum ersten Mal auch im Tessin zählbaren Erfolg bei
nationalen Wahlen. Die Lega legte um 3,5 Prozentpunkte zu (neu: 17,5%) und zog wieder
mit zwei Vertretern nach Bern. Die Tessiner SVP wurde von ihrem kantonalen
Parteipräsidenten Pierre Rusconi vertreten, während die Lega neu Roberta Pantani
sowie Lorenzo Quadri, der seit April 2011 für den in den Tessiner Staatsrat gewählten
Norman Gobbi amtierte, nach Bern schickte. Die CVP wusste ihre beiden bisherigen
Sitze mit zwei frischen Gesichtern zu verteidigen (Fabio Regazzi und Marco Romano),
obwohl sie mit 4,1 Prozentpunkten die stärksten Einbussen an Wählerprozenten
verzeichnen musste (neu: 20%). Die Gewinne der Lega und der SVP gingen auf Kosten
der SP (16,6%, -1,5 Prozentpunkte) und der FDP (24,8%, -3,3 Prozentpunkte), die jeweils
einen Sitz abgeben mussten. Zum ersten Mal seit 1919 hatte die FDP im Tessin damit
weniger als einen Viertel der Wählerschaft hinter sich. Ihr Präsident, Fulvio Pelli, wurde
nur knapp – mit 54 Stimmen Vorsprung – im Amt bestätigt. Noch knapper war die
Vergabe des zweiten CVP-Sitzes. Marco Romano und Monica Duca erreichten die exakt
gleiche Stimmenzahl (23'979). Das Los kam bei Nationalratswahlen schon einmal zur
Anwendung, allerdings nicht wegen Stimmengleichheit, sondern weil 1939 zwei
Regierungsmitglieder des Kantons Basel-Landschaft gewählt waren, aber nur ein
Mitglied im Nationalrat vertreten sein durfte. Mittels Computerprogramm und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit wurde Monica Duca zur Siegerin erkoren. Gegen das
Verfahren gingen jedoch Beschwerden ein. Das Bundesgericht ordnete in der Folge
eine neue manuell und öffentlich durchzuführende Ziehung an, die von einem Mitglied
der Tessiner Regierung vorgenommen werden musste. Eine Nachzählung, wie sie von
Romano gefordert wurde, lehnte das oberste Gericht ab. Beim zweiten, diesmal

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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juristisch korrekten Losverfahren, wurde dann Marco Romano gewählt. Damit lag die
Frauenquote unverändert bei 25%. Die Wahlbeteiligung war mit 54,3% auffällig höher
als bei den letzten Wahlen (47,4%). Ein Grund dafür dürfte auch die spannende
Ausgangslage bei den Ständeratswahlen gewesen sein. 6

Ständeratsersatzwahlen

Ständeratsersatzwahl Neuenburg 2009
Nach der Wahl von Gisèle Ory in den Regierungsrat trat diese aus dem Ständerat
zurück. Somit war ein Sitz neu zu besetzen. Da niemand den Anspruch der SP auf den
Sitz in Frage stellte, wurde Didier Berberat (sp) in stiller Wahl zum Nachfolger von Ory
gewählt. Berberat hatte zuvor bereits 14 Jahre im Nationalrat gesessen. Er kündigte an,
seinen Sitz in der Regierung der Stadt La-Chaux-de-Fonds 2010 aufzugeben. 7

WAHLEN
DATUM: 11.08.2009
SABINE HOHL

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le Conseil national a adopté une motion du député Robbiani (pdc, TI), qui demandait
au Conseil fédéral de prendre très rapidement des mesures, afin que les pays de l’UE,
et notamment les pays voisins, définissent et fassent connaître la procédure à suivre
pour que les entreprises suisses puissent travailler sur leur territoire. Le député
partait en effet du constat que si la procédure applicable aux entreprises étrangères
qui se prévalent de la libre circulation pour détacher des travailleurs en Suisse se
caractérisait par sa précision et sa simplicité, la réciproque n’était pas de règle. 8

MOTION
DATUM: 06.10.2006
ELIE BURGOS

A l’instar du Conseil national fin 2006, le Conseil des Etats a adopté une motion
Robbiani (pdc, TI), qui demandait au Conseil fédéral de prendre très rapidement des
mesures, afin que les pays de l’UE, et notamment les pays voisins, définissent et fassent
connaître la procédure à suivre pour que les entreprises suisses puissent travailler sur
leur territoire. 9

MOTION
DATUM: 31.12.2007
ELIE BURGOS

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Conseil national a accepté un postulat initialement déposé par Remigio Ratti (pdc,
TI) et repris par Meinrado Robbiani (pdc, TI), demandant au Conseil fédéral la rédaction
d’un rapport sur les conséquences des accords bilatéraux vis-à-vis du développement
et de l’organisation du territoire des cantons transfrontaliers. Principale crainte des
parlementaires: voir les cantons limitrophes déstabilisés par les nouvelles dispositions,
notamment en matière de libre-circulation des personnes, de trafic routier, de
logement et du développement des zones frontalières étrangères. Le gouvernement
s’était dit prêt à accepter le postulat, à condition que le délai de réalisation du rapport
soit rallongé et coïncide avec la ratification des accords bilatéraux. 10

POSTULAT
DATUM: 24.03.2000
FRANÇOIS BARRAS

Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Dans une motion, le conseiller national Didier Berberat (ps, NE) a demandé au Conseil
fédéral de revoir en profondeur la loi sur les abris privés de protection civile pour
parvenir à finalement supprimer l’obligation d’en doter les immeubles nouvellement
construits. Le député a défendu son argumentaire par leur caractère obsolète, leur
inefficacité vis-à-vis des critères de la guerre moderne et leur coût disproportionné. Le
gouvernement a rétorqué que l’obligation d’équiper les nouveaux immeubles ne
concernaient que les zones à faible concentration d’abris, dont le coût n’excède pas
2% du budget global d’une construction. Il a rappelé enfin l’utilité de ces abris en cas
de catastrophes naturelles. La motion a finalement été rejetée par le National par 50
voix contre 37. 11

MOTION
DATUM: 08.06.2000
FRANÇOIS BARRAS
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die Liberalisierung der früheren Staatsmonopolbereiche Eisenbahnverkehr, Post und
Telekommunikation und die damit verbundenen Anpassungen der dort tätigen
staatlichen Betriebe an die verschärfte Wettbewerbssituation wirkt sich tendenziell
negativ auf die Randgebiete aus. Vorläufig waren die Auswirkungen vor allem beim in
diesen Regionen ohnehin prekären Arbeitsplatzangebot spürbar, später könnte es auch
Nachteile bei der Einrichtung neuer Infrastrukturen im Kommunikationsbereich und
eine Differenzierung der Preisstruktur (sprich Verteuerung der Leistungen in
peripheren oder dünn besiedelten Gebieten) geben. Von verschiedener Seite wurde
deshalb die Idee eines sogenannten nationalen Kohäsionsfonds ins Spiel gebracht.
Gemäss einer parlamentarischen Initiative Tschäppät (sp, BE; 99.449) soll dieser Fonds
aus den Dividenden des Bundes aus seinen Anteilen bei SBB, Swisscom und Post
gespiesen werden und Konversions- und Innovationsprojekte im Infrastrukturbereich in
den Randregionen finanzieren. Der Nationalrat lehnte diesen von der Linken und etwa
der Hälfte der CVP-Fraktion unterstützten Vorschlag mit 88:84 Stimmen ab.
Standesinitiativen mit ähnlichem Inhalt hatten auch die Kantone Graubünden,
Schaffhausen, Tessin und Wallis eingereicht. Auf Antrag seiner Kommission gab ihnen
der Ständerat keine Folge. Eine wichtige Begründung war die, dass ein solcher Fonds
mit seiner Zweckbindung zu starr wäre. Da der Rat dem Anliegen der peripheren
Kantone aber seine Berechtigung zuerkannte, überwies er eine Motion für die
flächendeckende Versorgung des Landes mit öffentlichen Infrastrukturen (sogenannter
Service public). Der Nationalrat hatte bereits vorher, im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung 1999-2003, eine ähnliche, auch vom Ständerat übernommene
Kommissionsmotion (00.3215) gutgeheissen. Der Bundesrat reagierte im Sommer mit
der Ankündigung, dass er dem Parlament einen Kredit von 80 Mio Fr. für vier Jahre
zugunsten von Regionen beantragen werde, welche durch die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe besonders stark von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Die Mittel
sollen gezielt zur verbesserten Stellenvermittlung und Umschulung, zur Förderung von
Unternehmensgründungen, zur Vermittlung von Gebäuden und zur Ankurbelung von
innovativen Tourismusprojekten eingesetzt werden. Nach den Plänen der Regierung soll
aber kein neues regionalpolitisches Instrumentarium geschaffen, sondern die Kassen
der bestehenden (IHG, Nachfolge des Bonny-Beschlusses, Innovation im Tourismus)
belastet werden. Der Nationalrat überwies nach dieser Ankündigung ein Postulat
Robbiani (cvp, TI; 00.3442), welches den Bundesrat auffordert, eine Strategie zur
Unterstützung dieser Regionen vorzulegen. 12

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Wettbewerb

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Erstrat mit der vom Bundesrat im
Vorjahr beantragten Revision des Konsumkreditgesetzes. In der Eintretensdebatte
wurden die Positionen bereits deutlich markiert. Der Sozialdemokrat Berberat (NE)
erklärte im Namen seiner Fraktion, dass man dieses Gesetz eigentlich als völlig
ungenügend an den Bundesrat zurückweisen müsste, da es einkommensschwachen
Haushalten keinen genügenden Schutz von vor einer Überverschuldung biete. Auf einen
formellen Nichteintretens- oder Rückweisungsantrag verzichtete er zwar, kündigte aber
eine Reihe von Verschärfungsanträgen an. Für die FDP, die SVP und die Liberalen war
die Gesetzesrevision in der vorliegenden Fassung – und mit den von der vorberatenden
Kommission beantragten Lockerungen – akzeptabel. Für die FDP war diese Revision
insbesondere wichtig, weil damit die bestehenden kantonal differierenden Regelungen
aufgehoben werden können und zudem auch neue Kreditformen wie Leasing und
Kredit- und Kundenkarten mit Kreditoptionen erfasst werden. In der Detailberatung
konnte sich in der Frage, ob die Höhe des maximal zulässigen Zinssatzes im Gesetz
verankert werden soll, oder ob die Festlegung dieses Zinssatzes an den Bundesrat
delegiert wird, eine Koalition aus SP, CVP und GP durchsetzen. Mit 103:60 Stimmen
wurde ein Höchstzinssatz von 15% ins Gesetz aufgenommen. Nicht erfolgreich war
hingegen ein Antrag der Linken für ein Verbot der Aufnahme eines zweiten Kredits vor
Ablauf der Lauffrist des ersten. Derartige Bestimmungen existieren in einigen Kantonen
(Neuenburg, Bern) und müssen nach der Inkraftsetzung des revidierten
eidgenössischen Gesetzes gestrichen werden. Gegen die Stimmen der SP und der
Grünen schloss sich nämlich die Ratsmehrheit dem Antrag des Bundesrates an, dass
restriktivere kantonale Vorschriften in Zukunft nicht mehr zulässig sein sollen. Bei der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1999
HANS HIRTER
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Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Klienten beantragte die bürgerliche
Kommissionsmehrheit eine Lockerung des Bundesratsentwurfs. Konsumkredite sollen
demnach an Personen vergeben werden können, die aufgrund ihrer
Einkommensverhältnisse in der Lage wären, die Schuld innerhalb von drei (statt wie von
der Regierung beantragt zwei) Jahren zu tilgen. Gegen den Widerstand der Linken
setzte sich diese weniger restriktive Vorschrift durch. In der Gesamtabstimmung wurde
die Revision mit 52:31 Stimmen bei 40 Enthaltungen angenommen. Die Opposition
stammte vorwiegend aus der SP, die Stimmenthaltungen kamen aus allen Fraktionen. 13

Der Nationalrat und nach ihm auch die kleine Kammer überwiesen eine Motion
Berberat (sp, NE), welche Reisebüros verpflichten will, die Kunden über die Namen der
an einer angebotenen Reise beteiligten Fluggesellschaften zu informieren. Der
Bundesrat unterstützte die Forderung, wies aber darauf hin, dass die Schweiz wegen
des Luftfahrtabkommens mit der EU diesen Bereich nicht autonom regeln kann,
sondern auf die Inkraftsetzung einer entsprechenden EU-Verordnung angewiesen ist. 14

ANDERES
DATUM: 14.06.2006
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im letzten Jahr hatte die WAK des Nationalrates eine von Elmar Ledergerber (sp, ZH)
präsidierte Subkommission eingesetzt, die Vorschläge bezüglich der Förderung von
Risikokapital in der Schweiz erarbeiten sollte. Zu Beginn des Jahres legte die WAK
Bericht und Entwurf zu einem Bundesbeschluss vor. Ziel ist danach die Schaffung einer
oder mehrerer Risikokapitalgesellschaften (RKG) auf privatwirtschaftlicher Basis,
welche die Frühfinanzierung und das «Coaching» von Jungunternehmen sicherstellen.
Um amtlich anerkannt zu werden, muss eine RKG mindestens 60% (in den ersten drei
Jahren 45%) ihrer Mittel in neue, noch nicht börsenkotierte Unternehmen mit Sitz und
Tätigkeit in der Schweiz investieren. Damit RKG überhaupt zum erforderlichen Kapital
kommen, sollen Kapitalgeber von Erleichterungen bei der direkten Bundessteuer
profitieren. Als Anreize beschloss die WAK, dass Kapitalgeber im ersten Jahr 50% der in
RKG investierten Mittel vom Einkommen abziehen können, allerdings höchstens im
Umfang von 20% des steuerbaren Einkommens bzw. - bei Unternehmungen - bis zu
20% des Gewinnes. Diese Abzüge werden der Besteuerung wieder unterworfen, wenn
der Risikokapitalgeber nach einigen Jahren seine Beteiligung mit Gewinn wieder
verkauft. Der Bund verliert so in diesem Bereich nur die Zinsen auf die Steuern während
dieser Zeit. Als zweiter Anreiz können Kapitalgeber Verluste vom Einkommen abziehen.
Allfällige Gewinne auf Investitionen müssen sie jedoch nicht versteuern, und
ausgeschüttete Kapitalerträge sind zu 50% steuerfrei. Der Nationalrat hiess den auf
zehn Jahre befristeten Bundesbeschluss in der Sommersession mit seltener
Einmütigkeit gut. Ein Antrag Berberat (sp, NE), eine Steuerbefreiungsobergrenze von
CHF 500'000 während der zehnjährigen Dauer festzusetzen, hatte trotz Unterstützung
von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz keine Chance. Der Nationalrat überwies
ausserdem eine Motion der WAK (Mo. 97.3001), die den Bundesrat beauftragte, die
Anlage- und Aufsichtsvorschriften für Pensionskassen zu lockern, um diesen die
Risikokapitalanlage vermehrt zu ermöglichen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1997
EVA MÜLLER

Im November veröffentlichte die WAK-NR ihren Bericht zu einer parlamentarischen
Initiative Robbiani (cvp, TI). Diese verlangt Änderungen bei der Zuständigkeit zur
Besteuerung von Vorsorgeleistungen, die im Ausland wohnenden Personen zukommen.
Heute liegt die Befugnis für die Quellensteuererhebung und das
Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz
hat. Diese Regelung führt dazu, dass die Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen
(2. Säule und Säule 3a) vor allem in den Kantonen mit grossen Sammelstiftungen
anfallen. Neu sollen die im Ausland wohnhaften Empfänger und Empfängerinnen von
Vorsorgeleistungen von jenem Kanton besteuert werden, in welchem die begünstigte
Person ihr letztes Erwerbseinkommen versteuert hat. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2006
MAGDALENA BERNATH
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Der Nationalrat lehnte sowohl eine Motion (Mo. 07.3454) als auch eine
parlamentarische Initiative des Nationalrates Robbiani (cvp, TI) bezüglich der
Quellenbesteuerung von Vorsorgeleistungen ab. Die Initiative hatte zum Ziel, dass im
Ausland wohnhafte und in der Schweiz erwerbstätige Personen im Kanton, in dem sie
arbeiten, zum Zeitpunkt besteuert werden, wenn sie ihr Guthaben der beruflichen
Vorsorge ausbezahlt bekommen. Heute liegt die Befugnis für die
Quellensteuererhebung und das Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem
die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat. Diese Regelung führt dazu, dass die
Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen (2. Säule und Säule 3a) vor allem in den
Kantonen mit grossen Sammelstiftungen anfallen. Ein ähnliches Ziel verfolgte auch die
Motion, welche ein vereinfachtes Verfahren bei der Rückerstattung der Quellensteuer
an die Kantone, in denen die versicherte Person erwerbstätig war, ausarbeiten wollte.
Der Bundesrat empfahl in seiner Stellungnahme das Nichteintreten, weil er der Meinung
war, dass die vorgeschlagenen Änderungen keine Vereinfachung bringe, sondern
komplizierter sei als die heutige Regelung und die geltende Rechtsordnung auch aus
steuersystematischen Gründen vorzuziehen sei.  17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Indirekte Steuern

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI) Folge, welche
die Rückerstattung des Steuerzuschlags für Treibstoff verlangt, der zum Abbau von
Naturstein verwendet wird. Damit wird der Natursteinabbau im Mineralölsteuergesetz
der Land- und der Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichgestellt. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit 18:3 Stimmen bei einer Enthaltung billigte die WAK-NR, basierend auf einer
parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI), einen Entwurf zur Änderung des
Mineralölsteuergesetzes. Dieser sieht vor, dem schweizerischen Natursteinabbau den
Mineralölsteuerzuschlag zurückzuerstatten und die Branche damit der Land- und
Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichzustellen. Der Bundesrat beantragte,
auf die Rückerstattung des Mineralölsteuerzuschlags zu verzichten, um kein Präjudiz für
andere Bereiche zu schaffen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI) billigte das Parlament
eine Änderung des Mineralölsteuergesetzes. Diese sieht vor, dem schweizerischen
Natursteinabbau den Mineralölsteuerzuschlag zurückzuerstatten und die Branche
damit der Land- und Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichzustellen. Der
Bundesrat hatte sich mit dem Hinweis auf das Investitionshilfegesetz gegen die Revision
ausgesprochen; das Calanca- und das Maggiatal seien auf der Grundlage dieses
Gesetzes zu unterstützen und nicht über Steuerermässigungen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Finanzausgleich

Eine parlamentarische Initiative Robbiani (svp, TI) fordert die Verlängerung der Fristen
zur Finanzierung von Institutionen für Behinderte. Mit der Einführung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) wurde die Zuständigkeit
für die Institutionen der Behindertenbetreuung den Kantonen übergeben. Für die
Institutionen, denen vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Finanz- und
Lastenausgleich Gelder bewilligt worden waren, war in den Übergangsbestimmungen
des Gesetzes eine Frist von drei Jahren festgelegt. Laut Robbiani reiche nun diese Frist
nicht aus, was dazu führe, dass die betroffenen Institutionen die ihnen zugesicherten
Bundesgelder nicht mehr erhielten. Die entstandenen Kosten würden auf die Kantone
überwälzt. Der Nationalrat war in der Herbstsession entgegen dem Antrag des
Bundesrates auf den von seiner Kommission ausgearbeiteten Erlassentwurf eingetreten
und hiess ihn gut. Der Ständerat hingegen befand, dass kein Handlungsbedarf mehr
bestehe, da bis zum Verhandlungszeitpunkt die Schlussberichte nur noch in zwei
Institutionen ausstehend waren und sich das Dossier somit bereits erledigt hatte.
Weiter wurde festgehalten, dass faktisch sechs Jahre Übergangsfrist zur Verfügung
gestanden hätten und somit die Spielregeln für alle bekannt gewesen seien. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2010
NATHALIE GIGER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Am 31. Mai kam es in Gurtnellen (UR) zu einem Felssturz, bei dem ein deutsches
Ehepaar ums Leben kam und der die Nationalstrasse verschüttete. In der Folge blieb die
Gotthard-Autobahn im Kanton Uri wegen Felssturz-Gefahr den ganzen Juni gesperrt,
weil die bedrohlichen Felsmassen im Abrissgelände gesprengt werden mussten. Die
Schweiz bemühte sich mit ihren Nachbarstaaten und der EU um eine koordinierte
Lenkung des Schwerverkehrs durch den gesamten Alpenbogen. SBB und BLS boten
zusätzliche Verlademöglichkeiten an. Siehe auch die Antworten des Bundesrates auf
eine Frage Robbiani (cvp, TI) und die Interpellationen Hutter (svp, SG) (06.3250) und
Germanier (fdp, VS) (06.3280). 22

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Le Conseil national s’est saisi du projet de loi relative à la vignette autoroutière. Après
avoir rejeté une proposition de non entrée en matière du directeur de l’ASTAG, Adrian
Amstutz (udc, BE), le plénum a refusé, par 98 voix contre 51, de renvoyer le projet au
Conseil fédéral avec mandat d’y introduire une vignette électronique (e-vignette),
comme le proposait une minorité rose-verte de la CTT-CN. Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz et la majorité bourgeoise de la chambre basse y ont vu la première étape
vers l’instauration d’un système de péage routier (Road Pricing), option qu’ils ont
entendu exclure. Les députés ont également rejeté une proposition de renvoi
Schwander (udc, SZ) visant à réinscrire dans la Constitution le montant maximal de CHF
40 pour l’achat de la vignette. Lors de la discussion par article, plusieurs propositions
d’amendement ont été repoussées à de larges majorités. La chambre basse a ainsi
balayé le triplement du prix de la vignette souhaité par le groupe écologiste. Elle a par
ailleurs suivi le Conseil fédéral en acceptant de doubler le montant de l’amende (CHF
200), contre le camp rose-vert qui souhaitait la fixer à CHF 250 et le groupe UDC
favorable au statu quo. Par 98 voix contre 78, le Conseil national a suivi la minorité
rose-verte de la CTT-CN emmenée par Berberat (ps, NE) et a exclu la possibilité de
déléguer à des tiers, par contrat, les contrôles et la poursuite pénale en procédure
simplifiée à la frontière. La majorité, issue des rangs socialistes, écologistes et UDC, a
en effet estimé que, la poursuite pénale étant une mission centrale de l’Etat, elle ne
saurait être déléguée au secteur privé. Au vote sur l’ensemble, le projet amendé a été
approuvé par 106 voix contre 50, malgré l’opposition quasi unanime du groupe UDC.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.2009
NICOLAS FREYMOND

Luftfahrt

Das Parlament billigte eine Motion Berberat (sp, NE), die Reiseveranstalter dazu
verpflichtet, ihrer Kundschaft den Namen der Fluggesellschaften anzugeben, welche
die in den Angeboten vorgesehenen Flüge durchführen. 23

MOTION
DATUM: 14.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In der Wintersession überwies der Ständerat ein Postulat Hofmann (svp, ZH), welches
den Bundesrat beauftragt, einen Bericht zu den raumordnungspolitischen
Auswirkungen der bilateralen Verträge mit der EU auf die Grenzkantone vorzulegen.
Ein gleichlautendes Postulat ist vom Tessiner Ratti (cvp) (99.3513) im Nationalrat
eingereicht, durch Robbiani (cvp) in der Wintersession übernommen, aber noch nicht
behandelt worden. Der Bericht wird auf Mitte 2002 erwartet. 24

POSTULAT
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Wohnungsbau und -eigentum

Der Nationalrat überwies zwei Postulate des Tessiners Robbiani (cvp) für die Einführung
einer Toleranzmarge bei der Mietzinsverbilligung in der WEG-Verordnung (01.3295)
resp. die Überprüfung der Einkommensgrenzen, die einen Anspruch auf eine
Zusatzverbilligung für die Wohneigentumsförderung geben. 25

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mit der Schaffung eines Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) auf den 1. Juli des
Berichtsjahres verlor das bisherige Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA) seine
autonome Stellung. Der Bereich „Arbeit“ wurde als eine von neun Direktionen ins seco
integriert und umfasst neu die beiden Abteilungen „Arbeitsrecht und Gesundheit“
sowie „Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung“. Vertreter der Linken hatten
vergebens bei Volkswirtschaftsminister Couchepin dafür geweibelt, ein eigenständiges
Bundesamt für Arbeit einzurichten, das den nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch
sozialen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes besser gerecht würde als ein ganz auf die
Wirtschaft ausgerichtetets Superamt. In der Frühjahrssession war der Bundesrat noch
bereit gewesen, ein diesbezügliches Postulat Berberat (sp, NE), das vereinzelt auch von
bürgerlichen Abgeordneten mitunterzeichnet worden war, entgegen zu nehmen. 26

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.05.1999
MARIANNE BENTELI

Auf der anderen Seite des Spektrums beschäftigte auch die Jugendarbeitslosigkeit das
Parlament. Kommentarlos – und durch die zustimmende Berichterstattung des
Bundesrates praktisch erledigt – überwies die grosse Kammer ein Postulat Robbiani
(cvp, TI), das die Landesregierung ersucht darzulegen, mit welchen Massnahmen
innerhalb der Bundesverwaltung der Jugendarbeitslosigkeit begegnet wird. 27

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI

Für ausländische Unternehmen, die im Rahmen der Freizügigkeit bewilligungsfrei
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für höchstens 90 Tagen in die Schweiz
entsenden, steht ein sehr einfaches Meldeverfahren zur Verfügung. Umgekehrt trifft
dies für Schweizer Unternehmen, die im EU-Raum tätig werden wollen, nicht überall zu.
Gerade Nachbarländer der Schweiz verlangen zum Teil sehr komplizierte
Anmeldeprozeduren. Gegenrecht ist also in diesem Bereich noch nicht durchgehend
gewährleistet. Ausgehend von dieser Feststellung forderte der Nationalrat mit einer
überwiesenen Motion Robbiani (cvp, TI) den Bundesrat auf, in der EU im Sinne der
Reziprozität auf eine Vereinfachung bzw. Optimierung der Vorschriften hinzuwirken. 28

MOTION
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Robbiani (cvp, TI) angenommen, die den
Bundesrat auffordert, bei der EU vorstellig zu werden, um übersichtlichere Melde- und
Kontrollverfahren für Arbeitnehmende aus der Schweiz zu fordern, die aufgrund des
Freizügigkeitsabkommens kurzfristig (weniger als 90 Tage) dort beschäftigt sind. Da der
Bundesrat mit der Motion einverstanden war, überwies sie nun auch der Ständerat. 29

MOTION
DATUM: 05.12.2007
MARIANNE BENTELI

Arbeitnehmerschutz

Personen, die Temporärarbeit leisten, riskieren, beim Aufbau der Alterssicherung in
der beruflichen Vorsorge durch die Maschen zu fallen. Werden Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen für ein Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt,
so können sie von der beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie
regelmässig wiederbeschäftigt werden. Dieser Umstand bewog Robbiani (cvp, TI) den
Bundesrat mit einem Postulat zu ersuchen, in einem Bericht detailliert aufzuzeigen,
welche Auswirkungen die gegenwärtige Zunahme der Temporärarbeit und der
atypischen Arbeitsformen überhaupt auf die berufliche Vorsorge hat. Obgleich der
Bundesrat darauf hinwies, dass ein entsprechender Bericht (primär bezogen auf die
Kulturschaffenden) bereits in Arbeit sei, beantragte er dennoch Annahme des
Postulates, worauf dieses vom Nationalrat diskussionslos überwiesen wurde. 30

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Die Kritik an der Höhe der Medikamentenpreise verstummte denn auch nicht. Gleich
nach der Ablehnung der Denner-Initiative „für tiefere Arzneimittelpreise“ forderte das
Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer (KSK) die Einberufung eines
„Runden Tisches“, um mit allen Beteiligten Massnahmen zur Stabilisierung der
Medikamentenkosten zu beraten. In den letzten Jahren stiegen die
Medikamentenkosten in der Grundversicherung meistens zweistellig; rund ein Fünftel
der Prämien wird mittlerweile für Arzneimittel eingesetzt.  Die Konferenz fand Anfangs
Juli statt, brachte aber kaum Neues. Es wurde vereinbart, auf allen Ebenen den Einsatz
von Generika zu fördern; die Pharmaindustrie wurde zudem aufgefordert, kleinere
Packungen anzubieten, um der Verschwendung von Arzneimitteln entgegen zu wirken.
Der Preisüberwacher intervenierte ebenfalls erneut und verlangte eine Ausdehnung des
Ländervergleichs auf alle Nachbarstaaten (ein von der Preisüberwachung 2000
angestellter Vergleich ergab beispielsweise, dass die Preise in der Schweiz knapp 20%
über jenen in Deutschland – wie die Schweiz ein Hochpreisland – liegen; bei den nicht-
kassenpflichtigen Arzneimitteln betrug die Differenz 33,3%), auch jene mit deutlich
niedrigerem Preisniveau (Italien und Frankreich), eine Anregung, die ein vom
Nationalrat überwiesenes Postulat Robbiani (cvp, TI) (Po. 01.3101) übernahm. Zudem
wurde eine Motion Gysin (fdp, BL) (Mo. 99.3333), die verlangte, die Vergünstigungen, die
Spitäler und Ärzte beim Direktbezug von Medikamenten erhalten, seien vollumfänglich
an die Patienten weiterzugeben, auf Antrag des Bundesrates als Postulat angenommen.
Die SP möchte die steigenden Gesundheitskosten in den nächsten Jahren vordringlich
mit Massnahmen im Medikamentenbereich bekämpfen. 31

ANDERES
DATUM: 12.10.2001
MARIANNE BENTELI

Im Einverständnis mit dem Bundesrat nahm der Nationalrat ein Postulat Robbiani (cvp,
TI) an, welches anregt, es sei zu veranlassen, dass die Hersteller von Medikamenten
verpflichtet werden, die Wirkstoffe und Hilfsmittel anzugeben, welche Allergien oder
andere unerwünschte Wirkungen hervorrufen können. Dadurch würde die
Heilmittelgesetzgebung der Lebensmittelgesetzgebung angeglichen. 32

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Robbiani (cvp, TI) wollte diejenigen Bestimmungen des gescheiterten
Entwurfs zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung auf
Verordnungsebene wiederaufnehmen, die am stärksten dazu beitragen können, die
Arzneimittelpreise einzudämmen. Aufgenommen werden sollte dabei insbesondere das
Instrument der regelmässigen, dreijährlichen Überprüfung der Arzneimittelpreise. Der
Bundesrat erklärte sich bereit, seinen bestehenden Spielraum auf Verordnungsstufe
auszuschöpfen und eine Regelung vorzubereiten, welche den Rhythmus der
Überprüfung der Arzneimittel bezogen auf deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit zum Gegenstand hat. Der Nationalrat schloss sich der Meinung des
Motionärs und des Bundesrates an und nahm die Motion ebenfalls an. 33

MOTION
DATUM: 19.12.2008
LINDA ROHRER

In Bezug auf die Einsparungen, die bei den Medikamenten gemacht werden könnten,
stimmte der Nationalrat den vom Ständerat im Vorjahr vorgenommenen Abänderungen
der Motionen Heim (sp, SO) und Humbel Näf (cvp, AG) (Mo. 05.3523) für mehr
Preiswettbewerb im Bereich der Mittel- und Gegenstände (Migel) in einen
Prüfungsantrag zu. Eine Motion Diener (glp, ZH) (Mo. 09.3089) wollte den Bundesrat
beauftragen, für den Vertrieb von Arzneimitteln eine preisunabhängige Marge,
differenziert nach Vertriebskanal, festzulegen. Diese sollte auf der Basis einer
effizienten und preisgünstig durchgeführten Vertriebsleistung festgelegt werden. Der
Bundesrat lehnte dieses Begehren ab, da er diese Fragen in der zweiten Etappe der
Revision des Heilmittelgesetzes klären und regeln wollte. Der Ständerat wandte sich mit
einem Stichentscheid des Präsidenten gegen den Willen des Bundesrates und nahm die
Motion an. Der Bundesrat hatte im Vorfeld bereits angekündigt, im Falle einer Annahme
beim Nationalrat eine Abänderung in einen Prüfungsantrag zu beantragen. Aber auch
der Nationalrat nahm die Motion mit 110 zu 52 Stimmen an. Eine Motion Robbiani (cvp,
TI) (Mo. 08.3670) forderte den Bundesrat auf, so rasch wie möglich Massnahmen auf
Verordnungsebene zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen und insbesondere
eine alle drei Jahre erfolgende Überprüfung der Medikamentenpreise anzuordnen. Der
Bundesrat erklärte sich bereit, seinen bereits bestehenden Spielraum auf
Verordnungsstufe auszuschöpfen und eine Regelung vorzubereiten, welche den

MOTION
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER
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Rhythmus der Überprüfung der Arzneimittel bezogen auf deren Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zum Gegenstand hat. Der Ständerat nahm die
Motion an. 34

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Da es bei der Ermittlung eines eventuellen Anspruches auf Invaliditätsleistungen (IV-
und UVG-Rente) immer wieder zu Streitigkeiten über das Erwerbseinkommen kommt,
das die versicherte Person nach dem Gesundheitsschaden durch eine weniger
anforderungsreiche Tätigkeit erzielen könnte, ersuchte Robbiani (cvp, TI) den
Bundesrat in einem überwiesenen Postulat, zur Ermittlung dieses Einkommens
verbindliche Kriterien festzulegen. 35

POSTULAT
DATUM: 17.06.2005
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte als Erstrat die neue IV-Revision in seiner Frühjahrssession.
Angesichts des von allen Rednern und Rednerinnen anerkannten Revisionsbedarfs bei
der IV fand der Antrag Huguenin (pda, VD), nicht auf die Vorlage einzutreten oder sie an
den Bundesrat zurückzuweisen, kein grosses Echo; mit 167 zu 3 Stimmen wurde
Eintreten beschlossen. Während der Rat sich über die Reform im Grundsatz einig war,
gingen die Meinungen in Bezug auf die Mittel beträchtlich auseinander. In den meisten
Fällen nahm der Nationalrat an der Vorlage des Bundesrates aber nur geringfügige
Änderungen vor.

Gleich zu Beginn der Detailberatung wurde auf Antrag der Kommission diskussionslos
beschlossen, die Vorlage über die Zusatzfinanzierung abzuspalten und zu einem
späteren Zeitpunkt zu behandeln. Bei den Bestimmungen über die Früherfassung
einigte sich der Rat auf das Prinzip, die verschiedenen Akteure nicht zur Meldung zu
verpflichten. Wie von der Kommissionsmehrheit empfohlen, strich der Rat mit 102 zu
76 Stimmen den Vorschlag des Bundesrates, wonach ein Arzt der IV beim behandelnden
Arzt die notwendigen Auskünfte der versicherten Person ohne deren Einwilligung
einholen kann.

Immer nach dem Prinzip, dass Eingliederung vor Rente kommen muss, distanzierte sich
die grosse Kammer auf Antrag ihrer Kommission vom Entwurf des Bundesrates, wonach
die medizinischen Massnahmen im Rahmen der beruflichen Eingliederung aus dem IV-
Gesetz auszulagern seien. Mit dem Argument, das Fundament für eine erfolgreiche
Integration ins Erwerbsleben werde schon im Kindes- und Jugendalter gelegt, votierte
sie mit 106 zu 71 Stimmen, dass die IV weiterhin bis zum 20. Altersjahr des Versicherten
dafür aufkommen muss. Bei der FDP-Fraktion war man sich in dieser Frage nicht einig,
immerhin die Hälfte unterstützte den Vorschlag des Bundesrates.

Als vorrangiges Ziel für bereits im Arbeitsprozess stehende Personen wurde deren
Verbleib im Betrieb postuliert. Intensive Debatten wurden dabei zur Frage der
Verpflichtung der Arbeitgeber geführt. Ein Antrag aus der SP, wonach ein Unternehmen
alles daran setzen muss, um den Arbeitsplatz neben dem Gesundheitszustand auch
dem Alter oder den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person anzupassen,
wurde nach regen Diskussionen mit 110 zu 62 Stimmen abgelehnt. Generell gab der Rat
bei der Förderung der Eingliederung finanziellen Anreizen den Vorzug gegenüber
Zwangsmassnahmen. So führte er auf Antrag der Kommission eine Gewährung von
Einarbeitungszuschüssen während 180 Tagen ein, bei welchen die IV zur Lohnergänzung
weiterhin ihre Taggelder entrichtet und die Arbeitnehmerbeiträge an die
Sozialversicherungen übernimmt; ein Antrag Robbiani (cvp, TI), der mit Unterstützung
aus der SP und der GP verlangte, diese Einarbeitungshilfen seien auf ein Jahr
auszudehnen, wurde mit 93 zu 71 Stimmen verworfen. Mit dem Argument,
Quotenarbeitsplätze könnten kontraproduktive Auswirkungen haben, lehnte der Rat mit
109 zu 63 Stimmen auch einen Antrag aus dem links-grünen Lager ab, die privaten und
öffentlichen Arbeitgeber mit mehr als 100 Mitarbeitenden zu verpflichten, in ihren
Betrieben einen bestimmten Anteil behinderter Personen (mindestens 1%) zu
beschäftigen; ebenso verwarf er jegliche Quotenverpflichtung (mindestens 4%) für den
Bund als Arbeitgeber sowie für Unternehmen mit öffentlichem Auftrag. Eine Mehrheit
der Kommission wollte in den Übergangsbestimmungen gleichwohl eine zwingende
Bestimmung einführen für den Fall, dass vier Jahre nach Annahme der Revision die
Invalidenquote immer noch über 4,5% liegen sollte, doch lehnte der Rat auch diesen
Antrag mit 92 zu 78 Stimmen ab.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2006
MARIANNE BENTELI
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Lange wurde über die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer IV-Rente
diskutiert. Der Bundesrat beantragte, dass der Anspruch erst entsteht, wenn sämtliche
Eingliederungsmassnahmen und medizinischen Behandlungen sich als erfolglos
erwiesen haben. Das links-grüne Lager bezeichnete die Bestimmung als eigentlichen
Stolperstein des gesamten Entwurfs und kritisierte, damit würden Versicherte mit
schwankenden Krankheitsverläufen wie etwa psychische Erkrankungen oder schubartig
auftretenden wie etwa Multiple Sklerose in einem Schwebezustand gehalten und in
andere Sozialversicherungsgefässe abgeschoben. Wenn aus medizinischen Gründen
keine Eingliederungsmassnahmen möglich seien, würden die Betroffenen zwischen
Stuhl und Bank fallen, da dann keine Taggelder der IV flössen und die meisten
Arbeitnehmer nur über zeitlich beschränkte Lohnfortzahlungen und ein Teil auch über
keine Taggeldversicherung verfügten. Die Mehrheit machte geltend, die Kommission
habe bereits den rechtlich unklaren Begriff der „vermeintlichen“ Verbesserung der
zukünftigen Erwerbsfähigkeit ausgemerzt. Es gehe hier aber um einen
Paradigmenwechsel, im Vordergrund stehe nicht mehr der Nachweis von Defiziten,
damit daraus eine Rente resultiert, sondern von Restmöglichkeiten, damit die
Eingliederung möglichst optimal ist. Gegen die geschlossene Opposition von SP und GP
sprach sich der Rat mit 110 zu 62 Stimmen für die Version der Kommission aus.

Ebenfalls hatte das links-grüne Lager keine Chance mit seinen Anträgen, den Zugang zu
einer IV-Rente wie bisher nach bereits einem Jahr der Beitragszahlung anstatt wie neu
vorgeschlagen erst nach drei Jahren zu gewähren und den so genannten
Karrierezuschlag beizubehalten. Im Namen dieser Minderheit machte Teuscher (gp, BE)
geltend, die Verlängerung der Beitragszeit führe nur zu minimalen Einsparungen (rund
CHF 1 Mio. pro Jahr), erhöhe aber den administrativen Aufwand um rund  CHF 1,5 Mio.
Im Namen einer Minderheit II schlug Schenker (sp, BS) vor, den Karrierezuschlag, der ja
nur die Lohnentwicklung vollziehe, die ein nicht behinderter Mensch im Lauf seines
Erwerbslebens in den meisten Fällen erreiche, zwar aus Gründen der Einsparung nicht
wie bis anhin jährlich, sondern nur stufenweise zu gewähren, wie dies auch die Eidg.
AHV/IV-Kommission suggeriert habe. Die Vertreter der bürgerlichen Parteien
bekämpften beide Anträge mit dem Argument, heute sei eben nicht mehr finanzierbar,
was allenfalls wünschbar wäre; die überschuldete IV müsse dringend Abstriche bei den
Leistungen machen. Die Verlängerung der Beitragszeit wurde mit 105 zu 65 Stimmen
angenommen, die Aufhebung des Karrierezuschlags mit 110 zu 64.

In der Folge der Diskussionen ging es dann um eher nebensächliche Fragen. Eine von
Wehrli (cvp, SZ) angeführte Minderheit beantragte, Rentenauszahlungen an Personen im
Ausland an die dortige Kaufkraft anzupassen. Entgegen dem Bundesrat und der
Kommissionsmehrheit hiess der Nationalrat diese Bestimmung gut. 36

Die Bestimmung des Invaliditätsgrades und damit die Höhe der Invalidenrente stützt
sich auf einen Vergleich zwischen dem Einkommen, das die versicherte Person ohne
Gesundheitsschaden erzielen würde, und jenem, das sie mit der ihr verbleibenden
Arbeitsfähigkeit bestenfalls noch erreichen kann. Bei der Ermittlung dieses
Ersatzeinkommens war es immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. In einem
Grundsatzurteil hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass nicht
das Lohnniveau der betreffenden Gegend, sondern die Durchschnittswerte der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung massgebend sein sollen, wodurch IV-Rentner
in strukturschwachen Regionen nicht mehr benachteiligt werden. In einer mit
Zustimmung des Bundesrates überwiesenen Motion forderte Robbiani (cvp, TI) die
Landesregierung nun auf, die Vollzugsbestimmungen zum Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung anzupassen. 37

MOTION
DATUM: 22.06.2007
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat stimmte der 2007 vom Nationalrat überwiesenen Motion Müller (fdp, SG)
ebenfalls zu. Diese forderte den Bundesrat auf, Massnahmen zu ergreifen, damit den
Patienten der Invalidenversicherung bei öffentlichen und öffentlich subventionierten
Spitälern grundsätzlich die gleichen Tarife und Kosten verrechnet werden wie
denjenigen der obligatorischen Krankenversicherung. Er überwies auch die Motion
(06.3466) Robbiani (cvp, TI) für die Anpassung der Vollzugsbestimmungen zum
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung. 38

MOTION
DATUM: 18.12.2008
LINDA ROHRER
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Berufliche Vorsorge

Spätestens seit den Diskussionen um den so genannten Rentenklau sind im Bereich der
beruflichen Vorsorge die Forderungen nach mehr Transparenz bei den Formen und
Performances der Anlagen der Sammelstiftungen, die oft von privaten
Lebensversicherungsgesellschaften geführt werden, nicht mehr verstummt. Mit der
vom Bundesrat in die Wege geleiteten weiteren Senkung des
Mindestumwandlungssatzes wurden die Stimmen aus dem linken und
gewerkschaftlichen Lager immer lauter, die als Gegenstück zur Senkung eine
nachvollziehbare Offenlegung der Finanzen der Kollektivversicherungen verlangen.
Insbesondere wurde den privaten Versicherungsgesellschaften immer wieder
unterstellt, sie würden die Ergebnisse der Anlagen des BVG-Kollektivvermögens zu
niedrig ausweisen, um mit den erzielten Gewinnen eine Quersubventionierung der für
sie attraktiveren Einzellebensversicherungen vorzunehmen. Mit Zustimmung des
Bundesrates, der auf bereits laufende Arbeiten verwies, wurde ein Postulat Robbiani
(cvp, TI) angenommen, welches einen Grundlagenbericht zum Öffentlichkeitsprinzip bei
der Verwaltung der BVG-Gelder verlangt.

Siehe dazu eine Interpellation im Ständerat (06.3883) und zwei im Plenum des
Nationalrats noch nicht behandelte Interpellationen (06.3644 und 06.3719) der SP-
Fraktion. Ende August verabschiedete der Bundesrat einen Bericht zur
Überschussverteilung in der Beruflichen Vorsorge, der zum Schluss kam, dass sich die
Transparenz seit der BVG-Revision 2004 verbessert hat. 39

POSTULAT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Robbiani (cvp, TI), das den Bundesrat um einen
Bericht ersucht zur versicherungsrechtlichen Problematik von Personen, welche
Temporärarbeit leisten. Werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für ein
Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt, so riskieren sie, von der
beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie regelmässig
wiederbeschäftigt werden. 41

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Beck (lp, VD) forderte, dass die Staffelung der
Altersgutschriften abgeschafft und eine einheitliche und altersunabhängige jährliche
Gutschrift auf dem Altersguthaben vorgesehen wird. Diese Abschaffung sei nötig, weil
gemäss der Auffassung des Initianten ältere Arbeitnehmer mit der bisherigen Regelung
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Die Kommission des Nationalrates
beantragte mit 17 zu 4 Stimmen die parlamentarische Initiative abzulehnen. Sie
begründete dies unter anderem damit, dass eine Umstellung der Altersgutschriften mit
sehr langen Übergangsfristen verbunden und die parallele Existenz von zwei
unterschiedlichen BVG-Systemen kompliziert und teuer wäre. Der Nationalrat folgte
seiner Kommission und gab der Initiative keine Folge. Eine weitere parlamentarische
Initiative (07.489) Robbiani (cvp, TI) forderte den Bundesrat ebenfalls dazu auf, die
Staffelung der Altersgutschriften so zu ändern, dass den älteren Arbeitnehmern kein
Nachteil mehr erwächst. Insbesondere forderte der Initiant, dass eine Lösung
beschlossen wird, bei der sich der Ansatz der Altersgutschriften ab dem 45. Lebensjahr
der versicherten Person nicht mehr verändert. Auch hier beantragte die Kommission
des Nationalrates eine Ablehnung. Dem folgte der Nationalrat mit 116 zu 56 Stimmen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
LINDA ROHRER
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Krankenversicherung

Überwiesen wurden vom Ständerat ebenfalls zwei Standesinitiativen der Kantone Genf
und Tessin (Kt. Iv. 96.326), welche für die Kantone mehr Mitspracherecht bei der
Prämiengestaltung sowie bei der Umsetzung des KVG bis hin zur Kompetenzdelegation
im Bereich der Aufsicht verlangen. Bei der Beratung im Plenum kündigte der
Kommissionssprecher an, dass die SGK gedenke, eine entsprechende parlamentarische
Initiative auszuarbeiten. Der Nationalrat nahm seinerseits ein analoges Postulat
Berberat (sp, NE) an (Po. 96.3573). 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.09.1997
MARIANNE BENTELI

Erwartungsgemäss fand die SP-Initiative bei der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat
keine Unterstützung. SP-Fraktionschef Cavalli (TI) legte einleitend dar, dass es eine
Illusion sei zu glauben, ein vom Angebot bestimmter Markt könne die Kosten nach
wettbewerbspolitischen Grundsätzen regeln. Die Abkehr von den Kopfprämien würde
zur grössten finanziellen Entlastung führen, die man in der Schweiz je für Familien mit
mittleren Einkommen vorgeschlagen habe. Die Sprecher von FDP, CVP, SVP und LP
widersprachen dem und rechneten vor, dass eine Verlagerung auf die Mehrwertsteuer
keineswegs sozial sei. Im Gegenteil: Eine – gemäss Initiativtext nach oben offene –
Erhöhung dieser Konsumsteuer treffe am härtesten junge Familien. Man gaukle einen
Sinkflug der Prämien vor, tatsächlich aber würde der Bevölkerung das Geld via indirekte
Steuern aus der Tasche gezogen, warnte der Aargauer CVP-Vertreter Zäch. Ins gleiche
Horn stiess der Zürcher Freisinnige Gutzwiller. Nicht zentralistische Planwirtschaft
führe zur Genesung des Krankenversicherungssystems, sondern die konsequente
Umsetzung wettbewerblicher Anreize. Als prioritär erachtete er die umfassende
Reform der Spitalfinanzierung, die Aufhebung des Vertragszwangs zwischen Kassen und
Leistungsanbietern und eine wirkungsorientierte Überprüfung der
Grundversicherungsleistungen. Die Initiative wurde mit 91 gegen 55 Stimmen deutlich
abgelehnt. Ein Antrag des Tessiner CVP-Vertreters Robbiani, die Vorlage zwecks
Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags an die Kommission zurückzuweisen, der
die Unterstützung von Bundesrätin Dreifuss fand, wurde ebenfalls – wenn auch
bedeutend knapper – mit 79 zu 62 Stimmen verworfen. 44

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Mit mehreren parlamentarischen Initiativen wurde in der Herbstsession verlangt, die
Prämienbelastung insbesondere für den Mittelstand resp. für Familien mit Kindern zu
senken. Im Einklang mit Bundesrätin Dreifuss regte die SP-Fraktion an (Pa.Iv. 00.449),
die von den Kantonen zur Prämienverbilligung nicht abgeholten Bundessubventionen
seien gezielt zur Entlastung von Familien mit Kindern einzusetzen. Nationalrätin Fehr
(sp, ZH) wollte (Pa.Iv. 00.453), dass Jugendliche unter 18 Jahren keine Prämien für die
Grundversicherung bezahlen und Personen in Ausbildung eine Prämienreduktion
erhalten. Mit dem Hinweis auf die laufende KVG-Teilrevision wurden diese beiden
Vorstösse mit Zweidrittelsmehrheiten verworfen. Mit nur einer Stimme Differenz ganz
knapp angenommenen wurde hingegen eine Initiative Meyer-Kälin (cvp, FR), die
verlangt, dass die Grundversicherungsprämie für das zweite Kind um 50% gesenkt wird
und ab dem dritten Kind ganz entfällt, wenn Eltern und Kinder bei der gleichen Kasse
versichert sind. Eine Motion Robbiani (cvp, TI) (Mo. 00.3082), die eine Prämienfreiheit
für Jugendliche anstrebte, war bereits in der Sommersession abgelehnt worden. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2001
MARIANNE BENTELI

Ein weiterer nicht dem KVG unterstellter Bereich ist jener der Taggeldversicherungen.
Da das Fehlen eines diesbezüglichen Obligatoriums für Arbeitnehmende ohne
betriebliche Taggeldversicherung resp. für Arbeitslose im Krankheitsfall zu
existenzbedrohenden Engpässen führen kann, hatten die beiden Gewerkschaften CNG
und SGB 1998 eine entsprechende Volksinitiative lanciert, die aber wegen des lauen
Engagements des SGB, der gleichzeitig mit der Vorbereitung von vier weiteren
Volksbegehren ausgelastet war, nicht zustande gekommen war. Der CNG hatte
daraufhin die von ihm gesammelten knapp 17'000 Unterschriften in Form einer Petition
eingereicht. Diese wurde im Berichtsjahr von beiden Kammern dem Bundesrat zur
Kenntnisnahme überwiesen. Der Nationalrat behandelte gleichzeitig eine Motion von
CNG-Präsident Fasel (csp, FR) (Mo. 00.3420), die ebenfalls die Einführung einer
obligatorischen Taggeldversicherung verlangte, sowie eine Interpellation Robbiani (cvp,
TI), welche die sozialpolitische Problematik des Verzichts auf ein Obligatorium
thematisierte (Ip. 00.3279). Bundesrätin Dreifuss anerkannte, dass die Situation im
Bereich der Taggeldversicherung nicht zu genügen vermag. Da in der laufenden
Legislaturperiode aber die Konsolidierung und nicht ein Ausbau der

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 04.10.2001
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen im Vordergrund stehe, werde der Bundesrat keine
diesbezüglichen Vorschläge unterbreiten. Auf ihren Antrag wurde die Motion nur als
Postulat überwiesen. 46

Mit dem Einverständnis des Bundesrates nahmen beide Kammern eine Motion Berberat
(sp, NE) an, die verlangt, dass der Bundesrat die einschlägigen Verordnungen zum KVG
so revidiert, dass Rekruten ab dem Beginn einer militärischen Ausbildungsperiode, die
länger als 60 Tage dauert, keine Krankenversicherungsprämien mehr bezahlen müssen,
da sie in dieser Zeit ja unter das Regime der Militärversicherung fallen. 47

MOTION
DATUM: 18.03.2005
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat ersuchte Robbiani (cvp, TI) den Bundesrat, die
Verfahren zur Überprüfung der Prämienerhöhungsanträge und zur Information der
Versicherten anzupassen. 48

POSTULAT
DATUM: 16.12.2005
FLAVIA CARONI

Diskussionslos lehnte der Nationalrat eine Motion Robbiani (cvp, TI) ab, welche
forderte, dass der Deckungszeitraum der Krankentaggeldversicherung und der
Krankenpflegeversicherung vereinheitlicht werden. Der Bundesrat hatte die Motion zur
Ablehnung empfohlen, da für die Krankentaggeldversicherung kein Obligatorium
bestehe. 49

MOTION
DATUM: 01.10.2010
LUZIUS MEYER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Der Nationalrat nahm ein Postulat Robbiani (cvp, TI) an, die eine Verlängerung der
Kurzarbeitsentschädigung verlangt. Er machte geltend, die im AVIG vorgesehene
Rahmenfrist (maximal 12 Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren) genüge in
Zeiten anhaltender Konjunkturschwäche nicht aus, um ihr Ziel – die Vermeidung von
Entlassungen – zu erreichen. 50

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Robbiani (cvp, TI) ersuchte den Bundesrat, den Mindestansatz für die
Bemessung des Taggeldes anzupassen. Der Grenzbetrag, unterhalb dessen Arbeitslose
80% des versicherten Verdienstes erhalten, war schon seit längerer Zeit unverändert
und sollte mit dieser Motion angepasst werden. Auch der Bundesrat befürwortete eine
solche Anpassung und sah eine Möglichkeit dazu in der laufenden Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Der Nationalrat teilte diese Auffassung jedoch nicht
und lehnte die Motion mit 106 zu 80 Stimmen ab. 51

MOTION
DATUM: 15.09.2009
LINDA ROHRER

Drei weitere Vorstösse zielten auf eine stärkere Einbindung der Unternehmen bei der
Wiedereingliederung von Arbeitslosen. Ein Postulat (09.4298) Hodgers (gp, GE)
verlangte vom Bundesrat, einen Bericht vorzulegen über die Möglichkeiten, denjenigen
Unternehmen Steuererleichterungen zu gewähren, die Lehrstellen anbieten oder
Personen mit IV-Rente oder Langzeitarbeitslose einstellen. Gegen den Willen des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Postulat mit 119 zu 59 Stimmen an. Hingegen
lehnte der Nationalrat eine Motion (09.4261) Robbiani (cvp, TI) mit 111 zu 74 Stimmen ab,
welche für die Arbeitgeber einen Anreiz schaffen wollte, Arbeitslose anstelle von neu
zugewanderten Arbeitskräften einzustellen. Dazu wäre der Bundesrat beauftragt
worden, das Arbeitslosenversicherungsgesetz mit einer Bestimmung zu ergänzen,
wonach Anstellungszuschüsse ausgerichtet werden könnten, wenn in einzelnen
Branchen oder Kantonen, die Arbeitslosigkeit bei 4% oder höher liegt, in diesen
Branchen oder Kantonen der Zustrom an ausländischen Arbeitskräften anhält und der
Arbeitgeber eine arbeitslose Person unbefristet anstellt. Den dritten Vorstoss in diesem
Bereich, eine Motion (10.3604) Ineichen (fdp, LU), welche forderte, dass der Bundesrat
eine Regelung zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen unterbreite, analog zu
derjenigen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, lehnte der Nationalrat
diskussionslos ab. 52

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER
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Ein weiteres thematisches Bündel an Vorstössen beschäftigte sich mit der
Arbeitslosenversicherung und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen
der Schweiz. Der Nationalrat nahm ein Postulat (09.4283) Fässler-Osterwalder (sp, SG)
an, welches den Bundesrat beauftragte, in einem Bericht darzulegen, wie hoch die
Kostenverlagerungen aufgrund des in der aktuellen Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorgesehenen Leistungsabbaus für Kantone und
Gemeinden ausfallen werden. Weniger Erfolg hatten eine Motion (09.4263) Robbiani
(cvp, TI) und eine Motion (10.3744) Berberat (sp, NE). Erstere wollte die Höchstzahl der
Taggelder auf 520 erhöhen, wenn die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote
während mindestens sechs Monaten 3,5% übersteigt . Zweitere forderte, dass mittels
einer Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes Unterstützungsmassnahmen für
Regionen, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wieder eingeführt
werden. 53

MOTION
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Einer der Hauptgründe, weshalb derart wenige Härtefallgesuche eingereicht wurden,
ist (neben dem Desinteresse vieler Deutschschweizer Kantone) die Angst der
Betroffenen, aufgrund des Gesuchs lokalisiert und dann ausgeschafft zu werden. Der
Tessiner CVP-Nationalrat Robbiani ersuchte deshalb den Bundesrat in einem Postulat,
die Kantone einzuladen, eine besondere Kommission einzurichten, die sich in erster
Linie aus Vertreterinnen und Vertretern der am meisten betroffenen Institutionen
zusammensetzt (Hilfsorganisationen, Gewerkschaften usw.). Diese Zwischeninstanz
würde die Fälle prüfen, bevor die Kantone die Gesuche den Bundesbehörden
unterbreiten. Im Namen der Rechtsgleichheit beantragte die Regierung, das Postulat
abzulehnen. Dieses wurde von Wasserfallen (fdp, BE) bekämpft und die Behandlung
deshalb verschoben. Ende November erklärte der Kanton Waadt, bis Ende April 2003
darauf zu verzichten, jene Sans-Papiers auszuweisen, die sich seit mindestens sechs
Jahren im Kanton aufhalten; bis dahin soll eine Arbeitsgruppe aus Behördenvertretern,
Sozialpartnern und Sans-Papiers-Organisationen eine Globallösung erarbeiten. 54

POSTULAT
DATUM: 22.03.2002
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Nach der vierten Fristverlängerung vom Nationalrat endgültig abgeschrieben wurden
die beiden parlamentarischen Initiativen Fehr (sp, ZH) und Meier-Schatz (cvp, SG) zur
Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur landesweiten Gewährung von
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem Tessiner Modell. Die zuständige
Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats riet dem Rat, die
Initiativen abzuschreiben, da Ergänzungsleistungen nach wie vor auf kantonaler Ebene
geregelt werden sollten und kantonale Stellen besser auf die jeweiligen
gesellschaftlichen Realitäten in den Kantonen eingehen könnten. Eine Minderheit
Robbiani (cvp, TI) forderte eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre unter anderem
mit der Begründung, dass Familienarmut in der Schweiz nach wie vor ein ungelöstes
Problem sei. Nur eine knappe Mehrheit folgte dem Antrag der Kommission und schrieb
die Initiativen mit 97 zu 90 Stimmen ab. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
ANITA KÄPPELI

Kinder- und Jugendpolitik

Ebenfalls in Motionsform verlangte Nationalrat Berberat (sp, NE), der Bundesrat solle
dem Parlament die nötigen gesetzlichen Massnahmen vorschlagen, damit die Schweiz
ihre Vorbehalte gegenüber dem UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes
zurückziehen kann. Bundesrätin Metzler erklärte, es sei ein Ziel des Bundesrates, die
Vorbehalte so rasch als möglich zurückzunehmen. In allen Bereichen, die von den
Vorbehalten erfasst werden, seien seit der Ratifizierung Gesetzesreformen angepackt
worden. Da sich diese aber noch in verschiedenen Verfahrensstadien befinden,
beantragte sie erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Abschliessend sprach Metzler
Artikel 5 der Konvention an, wo auf Antrag der ständerätlichen Kommission ein
Vorbehalt bezüglich des Vorrangs der elterlichen Gewalt formuliert worden war. Sie
erinnerte daran, dass der Bundesrat stets die Auffassung vertreten habe, dass dieser
Vorbehalt rechtlich nicht zwingend sei. Da sich die Rechtslage seit Genehmigung der
Konvention nicht geändert habe und sich kaum ändern werde, interpretiere der
Bundesrat die Motion auch in der Postulatsform als verbindliches Signal der
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Bundesversammlung, den Vorbehalt bei nächster Gelegenheit zurückzuziehen.
Andernfalls müssten die Räte ausdrücklich ein Festhalten an diesem Vorbehalt
beschliessen. 56

In der Herbstsession befasste sich auch der Nationalrat mit der Problematik von
stellenlosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, allerdings wurden die Vorstösse,
welche fast ausschliesslich aus den Reihen der SP stammten, ausnahmslos abgelehnt.
So unter anderem eine Motion Galladé (sp, ZH) zur Ausschöpfung des
Innovationszehntels zugunsten der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, eine
Motion Meinrado (cvp, TI) für ausserordentliche Massnahmen zur beruflichen Förderung
von Jugendlichen sowie eine Motion der SP zur Weiterbeschäftigung von Lernenden in
bundesnahen Betrieben. 57

MOTION
DATUM: 15.09.2009
ANDREA MOSIMANN

Menschen mit Behinderungen

Der Nationalrat stimmte in der Herbstsession einer Verlängerung der Übergangsfrist
zur Finanzierung von Institutionen für Behinderte zu. Ausgehend von einer
parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI) hatte die Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit eine entsprechende Änderung des Finanz- und
Lastenausgleichsgesetzes beantragt. Mit der revidierten Bestimmung sollten
Institutionen für Behinderte, die vom Bund noch vor Inkrafttreten des neuen
Finanzausgleichs Bauvorhaben zugesichert erhalten hatten, ihre Schlussabrechnung bis
spätestens Ende 2012 – statt wie ursprünglich vorgesehen bis Ende 2010 – abliefern
können. Es ging um schätzungsweise 12 Institutionen und einen Betrag von rund 23 Mio
Fr. Der Ständerat trat in der Wintersession nicht auf das Geschäft ein. Seine
vorberatende Kommission hatte für Nichteintreten plädiert, weil gemäss dem
damaligen Wissensstand nur zwei der betroffenen Institutionen die Ende 2010
ablaufende Frist nicht einhalten konnten. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
ANDREA MOSIMANN

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Auch in diesem Berichtsjahr befasste sich das Parlament mit der Lehrstellenknappheit:
Der Ständerat überwies eine im Vorjahr von der grossen Kammer gebilligte Motion
Galladé (sp, ZH) in geänderter Form, wonach der Bundesrat Betriebe, die Lehrstellen
und andere Ausbildungsplätze anbieten, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vermehrt
berücksichtigen muss; die WAK wollte die Lehrlingsausbildung jedoch nicht wie die
Motionärin als zwingendes Kriterium für das Beschaffungswesen festlegen. Der
Nationalrat hiess diskussionslos Postulate seiner WBK und von Robbiani (cvp, TI) gut.
Ersteres verlangte einen Bericht zu den Defiziten im Lehrstellenbereich (Berufsfelder,
Regionen, Massnahmen, Basislehrjahr), letzteres eine Darstellung der Massnahmen,
welche die Bundesverwaltung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ergriffen
habe. In seiner Antwort auf eine dringliche Anfrage der SP-Fraktion erklärte der
Bundesrat, der Bund habe in den letzten sieben Jahren die Anzahl Lehrstellen um 41%
erhöht. Bis Ende 2011 strebe er einen Lernendenanteil von 4% an. Für stellenlose junge
Arbeitnehmende habe er in Zusammenarbeit mit der Arbeitslosenversicherung die
Möglichkeit geschaffen, in der Administration oder in bundesnahen Unternehmungen
ein sechsmonatiges Berufspraktikum zu absolvieren. 59
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Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 60

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Bei der Totalrevision der Bundesverfassung hatte Nationalrat Berberat (sp, NE)
beantragt, der Sprachenartikel sei durch einen Passus zu ergänzen, wonach die erste
unterrichtete Fremdsprache zwingend eine Landessprache sein muss. Um das
Gesamtwerk nicht durch umstrittene Forderungen zu gefährden, hatte der Nationalrat
dies auf Antrag des Bundesrates abgelehnt. Im Juni des Berichtsjahres reichte
Berberat, unterstützt von 65 Mitunterzeichnern, das Anliegen in Form einer
parlamentarische Initiative erneut ein. Der Initiant wollte in seinem Vorstoss keinen
Angriff auf den Bildungsföderalismus sehen, erinnerte aber daran, dass der Bund in
Bereichen, die ihm wichtig scheinen, beispielsweise beim Schulsport, bereits früher
koordinierend in den Volksschulunterricht eingegriffen hat. Unter dem Eindruck der
Beschlüsse in Appenzell-Innerrhoden und Zürich hiess die Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates mit 9 zu 8 Stimmen die Initiative
gut. Die Minderheit der Kommission, welche für den Fall einer Volksabstimmung
befürchtet, die Vorlage könnte das Land und die Generationen spalten, hätte das
Anliegen lieber in die Form einer Motion gekleidet, die eine Lösung ohne
Verfassungsänderung ermöglicht hätte. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2000
MARIANNE BENTELI
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Mit dem knappen Stimmenverhältnis von 72 zu 67 gab der Nationalrat in der
Frühjahrssession einer parlamentarischen Initiative des Neuenburger SP-Abgeordneten
Berberat Folge, der eine Landessprache als erste Fremdsprache im Unterricht auf
Verfassungsstufe festschreiben möchte. Haller (svp, BE) machte als Sprecherin der
Kommission geltend, Sprache sei mehr als Kommunikationsmittel; sie vermittle Kultur,
geistiges Erbe, Emotion und Politik. Die Gegner fochten mit dem föderalistischen
Argument der Kantonshoheit in Schulfragen, was Berberat mit der Feststellung
konterte, diese sei bei der flächendeckenden Einführung des Herbstschulbeginns und
mit der Verpflichtung der Schulen zu einem ausreichenden Sportunterricht bereits
relativiert worden. In ihren Ausführungen zuhanden der Presse erklärten mehrere der
Befürworter, sie hätten eher «contre coeur» für die Initiative gestimmt, weniger aus
Opposition gegen Frühenglisch als vielmehr, um die Romands nicht zu brüskieren und
die Diskussion auf eine breitere politische Ebene zu stellen. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2001
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm zu dieser Frage in seiner Antwort auf eine Interpellation der GP-
Fraktion Stellung. Wie schon bei früheren Gelegenheiten verwies er auf die
Kantonskompetenz in Schulfragen; seiner Ansicht nach kann auch aus dem
«Verständigungsartikel» der Bundesverfassung keine bundesrechtliche Pflicht, eine
Landessprache als erste Fremdsprache zu bestimmen, abgeleitet werden. Dennoch
vertrat er unmissverständlich die Auffassung, dass das Beherrschen von mindestens
zwei Landessprachen eine wichtige Voraussetzung für das gegenseitige Verständnis
zwischen den Sprachgemeinschaften darstellt; das Ausscheren einzelner Kantone aus
der von der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) definierten
föderalistischen Konkordanz im Schulbereich könne zu einer Belastung der
Beziehungen zwischen den Sprachgruppen und damit auch zu einer Gefährdung des
Sprachfriedens führen Die EDK reagierte mit Besorgnis auf die Annahme der
parlamentarischen Initiative Berberat; ihrer Ansicht nach ist es verfehlt, die Frage der
ersten Fremdsprache in der Verfassung zu regeln. Im neuen Sprachengesetz wird die
Problematik der Unterrichtssprachen nicht thematisiert. Bei der Präsentation des
Entwurfs verwies Bundesrätin Dreifuss erneut auf die Kantonshoheit in Schulfragen,
sicherte aber zu, dass der Bundesrat zu dieser Frage nicht schweigen werde. 63

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 23.03.2001
MARIANNE BENTELI

Im Einvernehmen mit der Regierung überwies der Nationalrat ein Postulat Berberat (sp,
NE), welches den Bundesrat einlädt, dafür zu sorgen, dass die Bundesverwaltung und
die vom Bund kontrollierten Unternehmen die Verwendung englischer oder
amerikanischer Ausdrücke vermeiden, wenn es deutsche, französische oder
italienische Entsprechungen gibt. Zudem soll verboten werden, dass sich Ämter,
Dienststellen und Programme des Bundes und der von ihm kontrollierten Unternehmen
englisch klingende Bezeichnungen zulegen. Als Beispiele nannte Berberat das
Schweizerische Heilmittelinstitut, das zu Swissmedic mutierte, das Bundesamt für
Polizeiwesen, das sich neu Fedpol nennt, das Projekt des EFD zum Finanzplatz Schweiz
mit neuem Namen Finweb oder die Umbenennung der Eidgenössischen Münzstätte in
Swissmint. 64

POSTULAT
DATUM: 18.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Herbst stimmte die WBK des Nationalrates einer parlamentarischen Initiative
Berberat (sp, NE) zu und unterstützte damit das Anliegen, eine Bestimmung ins
Sprachengesetz aufzunehmen, welche die Kantone verpflichtet, auf Primarstufe als
erste Fremdsprache eine Landessprache zu unterrichten. Der Nationalrat verlängerte
die Frist zur Behandlung des Vorstosses bis zum Abschluss der Beratungen des
Sprachengesetzes. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Folge überwiesen die Räte im Einverständnis mit dem Bundesrat eine Motion
Berberat (sp, NE) und der Ständerat eine Motion Studer (sp, NE) für eine Erhöhung der
Zahl der französisch- und italienischsprachigen Personen in den Führungspositionen
der Bundesverwaltung. Konkret sollen Bewerberinnen und Bewerber aus diesen
Sprachregionen bei gleicher Qualifikation solange den Vorzug gegenüber
Kandidierenden aus der Deutschschweiz erhalten, bis ihr Anteil demjenigen der
Landesbevölkerung entspricht. Eine Motion Simoneschi (cvp, TI), welche verlangte, dass
Stellenausschreibungen des Bundes Italienischsprachige nicht diskriminieren dürfen
(z.B. durch das Erfordernis der deutschen oder französischen Muttersprache), nahm
der Nationalrat ohne Gegenstimme an. Anlässlich der Beratung der vom Bundesrat

MOTION
DATUM: 07.10.2005
MAGDALENA BERNATH

01.01.65 - 01.01.22 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



unterstützten Motion Studer (sp, NE) erklärte Bundesrat Merz, dass diese Forderung
bereits in einer Weisung des Bundesrates aus dem Jahre 2003 enthalten ist, aber leider
ungenügend umgesetzt werde. 66

Nachdem der Nationalrat bereits 2005 einer Motion Berberat (sp, NE) zur Erhöhung der
Anzahl der französisch- und italienischsprachigen Personen in den Führungspositionen
der Bundesverwaltung zugestimmt hatte, nahm er jetzt auch diskussionslos eine gleich
lautende Motion von Ständerat Studer (sp, NE) an. Die kleine Kammer ihrerseits
überwies eine Motion Simoneschi (cvp, TI) aus dem Nationalrat, die verlangt, dass bei
Stellenausschreibungen des Bundes Italienischsprachige nicht diskriminiert werden
dürfen. 67

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung nahm der Nationalrat den Kompromiss der
Kommissionsmehrheit an, wonach sich Bund und Kantone dafür einzusetzen haben,
dass während der obligatorischen Schulzeit Grundkenntnisse in zwei Fremdsprachen
erlernt werden müssen, wovon mindestens eine Landessprache. Der Antrag einer
Minderheit II, an der ursprünglichen Fassung des Nationalrats (Priorität für eine
Landessprache vor dem Englischen) festzuhalten, wurde mit 71 zu 68 Stimmen
abgelehnt, der Antrag einer Minderheit I, dem Ständerat zu folgen, mit 80 zu 67. Der
Ständerat schloss sich diesem Kompromiss diskussionslos an, worauf das Gesetz in der
Schlussabstimmung verabschiedet werden konnte. Weil dem Anliegen damit
entsprochen war, gaben beide Kammern einer ähnlich lautenden Standesinitiative des
Kantons Tessin keine Folge (05.305). Ebenso wurde eine parlamentarische Initiative
Berberat (sp, NE) zum ersten Fremdsprachenunterricht in einer Amtssprache des
Bundes abgeschrieben. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 2009, S. 1008; AB NR, 2009, S. 1255 f.; AB SR, 2009, S. 1263 ff.; AB SR, 2009, S. 1292; Mo. 08.3208; Mo. 08.3268;
NLZ, 10.12.09
2) AB NR, 2000, S. 1089 f.; AB NR, 2000, S. 1131 ff.
3) AB NR, 2006, S. 85 f.; AB SR, 2005, S. 808 f.; TA, 8.3.06. Vgl. auch die Diskussion im NR im Zusammenhang mit einer
Interpellation Simoneschi, cvp, TI (AB NR, 2006, S. 581 ff. ). Siehe SPJ 2005, S. 34.
4) AB NR, 2005, Beilagen II, S. 346 f. ; QJ, 23.3.05; 9.9.05; 19.11.05; Bund, 18.5.95; 9.9.05.;
5) Exp., 16.10-30.12.04 et 7.1-30.3.05; presse du 11-12.4.05; presse du 13.4.05; Exp., 14.4.05.
6) BBl, 2011, S. 8267 ff. und 8791 ff.; NZZ, 19.5.11; CdT, 22.8.11; CdT und NZZ, 6.9. und 13.9.11; CdT und TA, 13.10.11; NZZ, 14.10.11;
Presse vom 24.10.11; CdT, 24.10., 25.10., 11.11. und 24.11.11; Presse vom 24.11. und 26.11.11; www.ti.ch; Bundeskanzlei
(www.parlament.ch); BFS (BFS.admin.ch; www.politik-stat.ch); Lit. BFS; Bundeskanzlei.
7) LT, 11.8.09.
8) BO CN, 2006, p. 1573.
9) BO CE, 2007, p. 1009. Voir APS 2006, p. 63.
10) BO CN, 2000, p. 451
11) BO CN, 2000, p. 613 s.
12) AB NR, 2000, S. 440 ff.; AB SR, 2000, S. 711 ff. und 653 f.; AB NR, 2000, S. 768.; AB SR, 2000, S. 266 ff.; Presse vom
24.8.00.; AB NR, 2000, S. 1603.
13) Amt. Bull. NR, 1999, S. 1876ff.; Amt. Bull. NR, 1999, S. 1914ff.; Presse vom 30.9.99
14) AB NR, 2006, S. 489 und I, Beilagen, S. 375 f.; AB SR, 2006, S. 463.
15) AB NR, 1997, S. 1195 ff.; AB NR, 1997, S. 1204 f.; BBl, 1997, II, S. 1008 ff.; Presse vom 17.1. und 17.6.97
16) BBl, 2007, S. 1173 ff.
17) AB NR, 2007, S. 1512 (Motion); BBl, 2007, S. 1191 ff.; AB NR, 2007, S. 618 ff. (pa.Iv.)
18) AB NR, 2003, S. 1210 ff.
19) AB NR, 2005, S. 1503; BBl, 2006, S. 2427 ff. und 2449 ff.
20) BBl, 2006, S. 2449 ff. (BR); AB NR, 2006, S. 92 ff., 1399 und 2043; AB SR, 2006, S. 530 ff., 1105 ff., 1161 und 1263; BBl,
2007, S. 1; WoZ, 9.3.06
21) BBI, 2010, S. 5985 ff.; AB NR, 2010, S. 1525 ff. und 750; AB SR, 2010, S. 1085 ff. 
22) Presse vom 1.6., 6.-7.6., 24.6., 27.6. und 1.7.06; AB NR, 2006, Beilagen III, S. 770, Beilagen IV, S. 407 f. und Beilagen V, S.
194 ff.
23) AB NR, 2006, S. 489 und Beilagen I, S. 375 f.; AB SR, 2006, S. 463 und Beilagen III, S. 73 ff.
24) Amtl. Bull. StR, 1999, S. 1061; Verhandl. B.vers., 1999, VI, Teil II, S. 151; NZZ, 28.12.99.
25) AB NR, 2001, I, Beilagen, S. 359 ff. und IV, Beilagen, S. 418 f.
26) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 505; LT, 15.2.99; Presse vom 6.5. und 7.5.99
27) AB NR, 2006, S. 1576
28) AB NR, 2006, S. 1573; AB NR, 2006, S. 2040
29) AB SR, 2007, S. 1009
30) AB NR, 2007, S. 1714
31) AB NR, 2001, S. 937; NZZ, 28.8.01; NLZ, 12.10.01; Presse vom 24.2.01. SP: Presse vom 8.9.01.; Presse vom 6.3.01; NZZ,
3.7.01; Presse vom 10.7.01. Siehe auch CHSS, 2001, Nr. 5 (Schwerpunktthema Medikamentenkosten); AB NR, 2001, S. 486
32) AB NR, 2006, S. 1575.
33) AB NR, 2008, S. 1954
34) Motionen Heim und Humbel Näf: AB NR, 2009, S. 55 f.; AB NR, 2009, S. 2313 ff. Motion Robbiani: AB SR, 2009, S. 512 f.
35) AB NR, 2005, S. 951.
36) AB NR, 2006, S. 317 ff., 339 ff., 376 ff., 397 ff. und 410 ff.
37) AB NR, 2007, S. 1139.
38) AB SR, 2008, S. 1045.
39) AB NR, 2007, S. 574.; AB SR, 2007, S. 39 f. und 815 ff.; Presse vom 30.8.07.
40) AB NR, 2007, S. 618 ff. und 1512.
41) AB NR, 2007, S. 1714.

01.01.65 - 01.01.22 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



42) AB NR, 2009, S. 1649 f.; AB NR, 2009, S. 1649f.
43) Amtl. Bull. StR, 1997, S. 776 ff.; Amtl. Bull. NR, 1997, S. 539; Vorschlag der SGK-SR: BBl, 1998, S. 1335 ff.
44) AB NR, 2000, S. 1501ff.; AB NR, 2000, S. 1507ff.; AB NR, 2000, S. 1547ff.
45) AB NR, 2001, S. 1198ff.; AB NR, 2001, S. 663f.
46) AB NR, 2001, S. 483ff.; AB SR, 2001, S. 707
47) AB NR, 2005, S. 450; AB SR, 2005, S. 598 f.
48) AB NR, 2005, S. 1974
49) AB NR, 2010, S. 1649.
50) AB NR, 2002, S. 1690; Lib., 24.9.02.
51) AB NR, 2009, S. 1546.
52) AB NR, 2010, S. 2158.; AB NR, 2010, S. 283.; AB NR, 2010, S. 97.
53) AB NR, 2010, S. 281.; AB NR, 2010, S. 282.; AB SR, 2010, S. 1070 ff.
54) AB NR, 2002, S. 462. Siehe dazu auch eine Interpellation Ménétrey-Savary (gp, VD): a.a.O., III, Beilagen, S. 322 ff.; NZZ,
27.11.02.
55) AB NR, 2011, S. 1254 ff.; NZZ, 18.6.11; vgl. SPJ 2003, S. 253.
56) AB NR, 2001, S. 286 f.;  CHSS, 2001, S. 37 f.
57) AB NR, 2009, S. 1545 (Mo. Meinrado), 1549 (Mo. Galladé und Mo. SP).
58) BBl, 2010, S. 5985 ff.; AB NR, 2010, S. 1525 ff.; AB SR, 2010, S. 1085 ff.
59) AB NR, 2006, Beilagen IV, S. 311 und Beilagen V, S. 68.; AB NR, 2006, S. 1117 und 1576 sowie Beilagen III, S. 584 f., Beilagen
IV, S. 282 ff. und 348.; AB SR, 2006, S. 11 ff.; vgl. SPJ 2005, S. 224.; An., 06.1088; Po. 06.3018; Po. 06.3144
60) AB NR, 1998, S. 2025; AB NR, 1998, S. 2546; AB NR, 1998, S. 2598; AB NR, 1998, S. 951 ff.; AB SR, 1998, S. 1159; AB SR, 1998,
S. 1339 ff.; AB SR, 1998, S. 74 f.; AB SR, 1998, S. 847 f.
61) LT, 22.9.00; Lib., 28.10.00; NLZ, 31.10.00.
62) AB NR, 2001, S. 323 ff.; Presse vom 23.-26.3.01
63) AB NR, 2001, S. 359; Bund, 24.3.01; Presse vom 27.10.01; 24h, 20.6.01
64) AB NR, 2004, S. 1226
65) Presse vom 10.9.05
66) AB NR, 2005, Beilagen II, S. 562 f.; AB NR, 2005, Beilagen III, S. 239 ff.; AB NR, 2005, S. 1507; AB SR, 2005, S. 591 f.; NZZ,
18.5.05; SGT, 21.5.05
67) AB NR, 2006, S. 85 f.; AB SR, 2006, S. 14
68) AB NR, 2007, S. 435 ff., 1645 und 1731; AB SR, 2007, S. 874 und 949; BBl, 2007, 6951 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 20


